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ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Ihre Zeichen Unsere Zeichen 

BA-ZB-5411 

Betreff: 

Entwurf einer 8. Schulorganisations
gesetz-Novelle 
S tel 1 u n g nah m e 

! r_, 
'J 

I 

-1 

Telefon (0222) 653765 Datum 

Durchwahl 303 27.3.1985 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare se~ner 

Stellungnahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen 

Information. 

Der Präsident: 

i 
i 

\ 
.' .. 'I 

Beilagen 

Telegramme: Arbkammer Wien· Telex 301690 

6/SN-129/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 5

www.parlament.gv.at



I Ö STE R R Eie HIS eHe BAR BEI TE B KA M rVi E R TA G 

A·l041 Wien, P,inz-Eugen-Slraßo 20-22 PO:;lfac.'l 534 

An das 
Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Sport 

Minoritenplatz 5 
1014 l'lien 

Ih,.~ Z,",,;h'~n UnSNe Zci"hcn Telefon (C22~) 6537 es Datum 

Zl. 12.690/3-111/2/85 BA-Dr.Ne-541l Durchwahl 303 18.3.1985 

[:(~r·- .~ 

Entwurf einer 8. Schulorganisations
~set:z-Novelle 

Der österreichische Arbeiterkan~ertag steht dem vorliegenden Ge

setzentwurf grundsätzlich positiv gegenüber, da damit die 

organisatori~chen Grundlagen für qualitative Verbesserungen in 

vielen Schulbereichen geschaffen werden. Dies gilt insbesondere 

für die Senkung der Schülerzahlen und die Einführung der ver

bindlichen Übung Informatik an der AHS. 

Im einzelnen legt der Österreichische Arbeiterkammertag jedoch 

folgende Änderungs- und Ergänzungsvorschläge vor~ 

1. Zu Z. 2-§ 8a Abs. 3 Mindestzahl: 

Da die Zahl von Schülern im 9. Pflichtschuljahr an kleinen Haupt

schulen häufig eher gering ist, sollte die Mindestzahl von An

meldungen für die Abhaltung der unverbindlichen Übung "Berufs

kundliche Information" mit 6 - 12 festgelegt werden. Um die Durch

führung der "Berufskundlichen Information" in geblockter und 

seminarartiger Form zu ennöglichen, ist eine Höchstgrenze von 16 

Schülern -pro Gruppe vorzusehen. 

. /. 
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Damit soll sichergestellt werden, daß der für diese Schülergruppe 

besonders schwierige Übertritt von der Schule in das Berufsleben 

erleichtert wird. 

Die Mindestzahl für den Förderunterricht sollte mit Ausnahme der 

Sonderschule generell zwischen 6 und 12 liegen. 

2. Zu Z. 9-§ 39 Abs. 2 Informatik: 

Die Einführung der verbindlichen übung Informatik in der 5. Klasse 

der AHS wird grundsätzlich positiv beurteilt, es wird jedoch 

kritisch angemerkt, daß es dadurch zu einer vermehrten Stundenbe

lastung für die Schüler kommt. Aus diesem Grund und unter Berück

sichtigung des Vorteils bei den Übungsmöglichkeiten für Schüler, 

die ein~n Homecomputer besitzen, spricht sich der Österreichische 

Arbeiterkammertag mit Nachdruck gegen eine Benotung und für die 

Führung dieses Gegenstandes als verbindliche Übung aus. Bei der 

Reform der AHS-Oberstufe ist das Problem der großen Belastung zu 

berücksichtigen und eine Integration der Informatik in die Pflicht

und Wahlpflichtgegenstände anzustreben. 

Informatik ist auch für die Sonderformen der AHS vorzusehen. 

In diesem Zusammenhang fordert der Österreichische Arbeiterkammertag 

auch die rasche Vorbereitung einer Lehrplanreform für den Poly

technischen Lehrgang, damit ab dem Schuljahr 1986/87 Informatik ver

pflichtend unterrichtet wird. 

Auch an dieser Schul form darf der bestehende Stundenrahmen nicht aus

geweitet werden. Eine weitestgehende Integration der Informatik in 

die bestehenden Gegenstände ist anzustreben. 

Von gleicher Bedeutung ist die Einbindung der Informatik in den Be

rufsschulunterricht. Hier ist jedoch unter Berücksichtigung weiterer 

langjähriger Forderungen des Öst.errej.chischcn Arbeiterkammertages' 

nach einer Ver .. mkcrunq .. ülgcmc.inbilc1ender Inhül L(~, sowie von Leibes

übungen, einer Fremdsprache und einer Verstärkung der ~'achtheorie, 

eine Ausweitung der Berufsschuizeit auf 40 % der Ausbildungszeit an-

. zustreben. 

.1 . 
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In den Lehrplänen für EDV an den berufsbildenden mittleren und 

höheren Schulen wird auf die Auswirkungen der neuen Technologien 

auf den persönlichen, beruflichen und gesellschaftlichen Bereich 

kaum eingegangen. Daher sollt.e umgehend mit einer Uberarbeitung 

dj.eS(H- Lehr1'] tine bcqonnen W('l'(10tl • Da fdch <He t-H tw; rkunq von 

"\l\'lll~·\lt ,'li d,·;, ~'.,t CI 1"1,'11,:;,'1\,'1\ .:,'\\','1 \,,:,"l\,\f I :d'l1lh\t':' IIlId <11':, ,\);t "I 

r~'.ichi :;~'h,~n ,\t'bel t ~'l' kdH\!n~'l"t ~hJ' ';: l '~'i d, '1 1-:1~; l ~'.11lllhJ lil':: 1 .• '111 l' I dill';; 

für die AllS sehr bewährt hat, ,."ird diese Vorgangsweise auch für 

den Polytechnischen Lehrgang und die berufsbildenden Schulen vor

geschlagen. 

3. Zu Z. 11-§ 43 Klassenschülerzahl 

Unter Be~ücksichtigung der räumlichen und personellen Möglichkeiten 

ist auch eine Senkung der Klassenschülerzahl für die AHS-Oberstufe 

sowie für alle Formen der berufsbildenden Schulen anzustreben. Dies 

gilt insbesonders auch für die Berufsschule, wobei dem Unterricht 
... 

in Kleingruppen gegenüber den Leistungsgruppender Vorzug zu geben 

wäre. 

4. Zu Z. 13-§ 68 Aufna~nsprüfung 

lcist.Ul1 ':Jl.'l1 ab';]cschaf 1 t wt.?rdt..~n. .\Iml ich \dc bl.'illl Ul',-T ll' i II \'1..)(1 del 

Volksschule in die AHS sollte eine Aufnahmsprüfung nur für jene 

Schüler vorgesehen werden, die die erforderlichen Mindestleistungen 

im Zeugnis der Hauptschule bzw. AHS nicht nachweisen können. 

5. Zu Z. 23-§ 131c Vorbereitungslehrgang 

Die Einrichtung eines Vorbereitungslehrganges für die Pädagogische 

Akademie für Lehrer für Werkerziehung wird begrüßt, jedoch sollte 

dieser Vorbereitungslehrgang in allgemeiner Form analog zu den ge

planten Regelungen für die Studienberechtigungsprüfung für 

. / . 
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Universitäten für Interessenten mit unterschiedlicher Vorbildung 

und für alle Lehramtskombinationen eingerichtet werden. 

6. Geometrisches Zeichnen 

Die koedukative Führung dieses Unterrichtsgegenstandes wird be

grüßt, jedoch sollte eine Teilungsziffer von 20 wie beim Werk

unterricht vorgesehen werden. 

Der Österreichische Arbeiterkanunertag ersucht um Berücksichtigung 

dieser Vorschläge bei der Endredaktion des Gesetzentwurfes. 

Der Präsident: Der Kammeramtsdirektor: 
i. V. 

25 Exemplare dieser Stellungnahme ergehen an das Präsidiulu des 

Nationalrates • 

• 
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